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Tarifvertrag 
 

über eine Vorteilszahlung 
für ver.di-Mitglieder beim 

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Hamburg e.V. 
(TV Vorteilszahlung ver.di AWO Hamburg) 

vom 19. Februar 2009 

   
 
 
  
Zwischen dem  

 

Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V.,  

Berlin, 

vertreten durch den Vorstand 

 

 

einerseits 

 

 

und der  

 

 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di, Landesbezirk Hamburg,  

Besenbinderhof 60, Hamburg 

vertreten durch die Landesbezirksleitung  

 

 

andererseits 

 

 

wird der nachfolgende Tarifvertrag vereinbart: 
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§ 1 
  
(1) Beschäftigte, die am 19. Februar 2009 Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, 
ver.di, sind, erhalten mit der Zahlung der Jahressonderzahlung 2009 gemäß § 22 TV AWO 
Hamburg eine einmalige Vorteilszahlung in Höhe weiterer 10 Prozentpunkte.  
 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1: 
Die Jahressonderzahlung 2009 beträgt daher für ver.di-Mitglieder in den 
Entgeltgruppen 1 bis 8  100 v. H., 
Entgeltgruppen 9 bis 12    90 v. H., 
Entgeltgruppen 13 bis 15   70 v. H. 
Die Jahressonderzahlung ab 2010 richtet sich nach § 22 TV AWO Hamburg. 
  
(2) Der Anspruch setzt voraus, dass das Arbeitsverhältnis bis zum Auszahlungszeitpunkt der 
Jahressonderzahlung 2009 fortbesteht und darauf der TV AWO Hamburg vom 19. Februar 2009 
Anwendung findet. 
 
 

§ 2 
  
(1) Die Mitgliedschaft gemäß § 1 Absatz 1 ist gegenüber dem Arbeiterwohlfahrt Landesverband 
Hamburg e.V. durch Vorlage einer Bescheinigung der Gewerkschaft ver.di  oder eines Beleges 
über die Beitragszahlung nachzuweisen und ist spätestens bis zum 31. Oktober 2009 dem 
Arbeitgeber vorzulegen. zu erbringen. Ein späterer Nachweis zur Geltendmachung der 
Vorteilszahlung ist ausgeschlossen. 
 
(2) Die Vorteilszahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen. Sie 
ist nicht zusatzversorgungspflichtig.  
 
  
  

§ 3 
  
Dieser Tarifvertrag tritt am 19. Februar 2009 in Kraft und endet am 18. März 2009.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Berlin/Hamburg, den                            Hamburg, den 
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Für den  
Arbeitgeberverband AWO 

Deutschland e.V. 
 
 
 
 
 
 

Andreas Johnsen 
Vorsitzender 

Für die  
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di  
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Rose  
Landesbezirksleiter 

 
 
 
 
 

Gero Kettler  
Geschäftsführer 

 
 
 
 
 

Angelika Detsch  
stv. Landesbezirksleiterin 

 


